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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.12.2022 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

auf der Grundlage des Modrow Gesetzes vom März 1990 und des 

Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09.1994 hatten eine Vielzahl von Grundstücksnutzern 

der KGA „Am Salinengraben“ mit der Stadt Erfurt Kaufverträge abgeschlossen. Begründet wurden 

die Kaufanträge damit, dass seit den 1930er Jahren Baugenehmigungen für die Errichtung von 

Wohnlauben zwecks Dauerwohnens genehmigt wurden.  

 

Vor diesen Hintergrund bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen. 

 

1. Wie viele Grundstücke wurden nach welchen Voraussetzungen bisher verkauft? 

2. Gibt es weitere Kaufanträge von Grundstücksnutzern bei denen das Modrow Gesetz oder 

das SachenRBerG nicht zur Anwendung kommen kann, wie wird mit diesen Kaufanträgen 

verfahren? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

08.12.2022, gez. i. A. Stassny 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion FREIE WÄHLER/ FDP/ PIRATEN, Herr 

Stampf 
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